






















DC

Legende

Untersuchungsgebiet

GTBM GmbH Maßstab    : 1:25000Datum: Plan-Nr.:
www.gtbm.de Bearbeiter : VI 19.08.2021

Bauherr         : T. Bernemann Bauvorhaben: Memelweg Gezeichnet: Vi 19.08.2021

Bauort        : Waltrop Bauteil           : Baugrunderkundung Geprüft      :

GTBM GmbH Maßstab    : 1:25000Datum: Plan-Nr.:
www.gtbm.de Bearbeiter : VI 19.08.2021

1Bauherr         : T. Bernemann Bauvorhaben: Memelweg Gezeichnet: Vi 19.08.2021

Bauort        : Waltrop Bauteil           : Baugrunderkundung Geprüft      :



II. TEXTLICHE FESTSETZUNGEN
gemäß § 9 BauGB in Verbindung mit der BauNVO

1. Art der baulichen Nutzung
gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 4 BauNVO

1.1 Allgemeines Wohngebiet
Für den Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes wird als Art der baulichen Nutzung ein 
Allgemeines Wohngebiet festgesetzt. Im dem Allgemeinen Wohngebiet sind gemäß § 4 BauNVO
allgemein zulässig:

- Wohngebäude,
- Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke.

Gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 2 i.V.m § 1 Abs. 9 BauNVO sind die ausnahmsweise zulässigen nicht 
störende Gewerbebetriebe ohne verkehrliche Zuflüsse (Liefer-/ Kundenverkehr) in Räumen bis 20
m2 Größe allgemein zulässig.

Gemäß § 1 Abs. 5 BauNVO sind in dem Allgemeinen Wohngebiet die der Versorgung des Gebietes
dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaften sowie nicht störende Handwerksbetriebe 
unzulässig.

Gemäß § 1 Abs. 6 BauNVO sind in dem Allgemeinen Wohngebiet die übrigen Ausnahmen nach § 4 
Abs. 3 BauNVO ausgeschlossen.

1.2 Im Rahmen der festgesetzten Nutzungen sind nur solche Vorhaben zulässig, zu deren 
Durchführung sich der Vorhabenträger im Durchführungsvertrag verpflichtet.

2. Maß der baulichen Nutzung 
gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 16 bis 21a BauNVO

2.1 Grundflächenzahl
Die zulässige Grundfläche des Allgemeinen Wohngebiets darf durch Grundflächen von Garagen 
und Stellplätzen mit ihren Zufahrten sowie Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO bis zu 50
vom Hundert auf das maximale Maß von 0,6 überschritten werden. 

2.2 Höhe der baulichen Anlagen
Die Höhe der baulichen Anlagen wird entsprechend den Maßen in der Planzeichnung als absolute
Höhe über Normalhöhennull (NHN) als Höchstmaß festgesetzt. Die Festsetzung der Höhe der 
baulichen Anlagen des Allgemeinen Wohngebietes erfolgt durch die Festlegung einer Gebäude-
oberkante (GOK) als Maximalmaß.

Bei Gebäuden mit Flachdächern gilt als Gebäudeoberkante der höchste Punkt der Attika eines 
Baukörpers. Wird keine Attika gebaut, gilt als Gebäudeoberkante die Oberkante des Flachdaches an der 
Schnittstelle der Außenwand mit der Dachhaut.

Photovoltaikanlagen, Sonnenkollektoren und sonstige technische Aufbauten (z. B. Schornsteine, 
Antennen) sind auf den Dachflächen zulässig und werden nicht auf die maximal zulässige Gebäude-
höhe angerechnet.

3. Stellplätze und Garagen
gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB, §§ 12, 14, 21a und 23 BauNVO

Stellplätze, Fahrradstellplätze sowie Garagen sind ausschließlich in den dafür zeichnerisch festgesetzten 
Flächen zulässig.

4. Höchstzulässige Zahl der Wohnungen
gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB

Je Einzelhaus sind maximal 8 Wohneinheiten zulässig. 

5. Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft
gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 BauGB

Flachdächer mit einer maximalen Neigung bis 5°, sind mit einer standortgerechten Vegetation
mindestens extensiv zu begrünen und dauerhaft zu erhalten. Die Stärke der Vegetationstragschicht
muss mindestens 10 cm betragen (inkl. Drainschicht). Das Dachbegrünungssubstrat muss der 
FLL-Richtlinie für die Planung, Ausführung und Pflege von Dachbegrünungen  (Ausgabe 2008 bzw.
den entsprechenden Neuauflagen) entsprechen (FLL = Forschungsgesellschaft Landschafts-
entwicklung Landschaftsbau e.V., Bonn). Ausnahmen können z.B. für Photovoltaikanlagen 
zugelassen werden.

III. GESTALTERISCHE FESTSETZUNGEN
gemäß § 89 BauO NRW i.V.m. § 9 Abs. 4 BauGB

1. Materialien und Farben von Fassaden sowie Dächern

Wird im weiteren Verfahren ergänzt.

2. Gestaltung der nicht überbaubaren Grundstücksflächen

Nicht überbaubare Grundstücksflächen sind mit Ausnahme der erforderlichen Zuwegungen und 
Nebenanlagen von Versiegelung freizuhalten mit Vegetation anzulegen und zu begrünen.

Als nicht begrünt im Sinne dieser Festsetzung gelten insbesondere solche Flächen, die als 
Steingärten, bzw. flächige Aufschüttungen oder Auffüllungen mit Sand, Split, Kies, Steinen oder
vergleichbaren, nicht organischen Materialien ausgefüllt werden. Nicht zulässig sind demnach 
Steingärten, Steinbeete sowie Vergleichbares. Die Anschüttung mit Erde und Mutterboden ist 
zulässig.

IV. HINWEISE
Artenschutz
Wird im weiteren Verfahren ergänzt.

Altlasten
Wird im weiteren Verfahren ergänzt.

Kampfmittelvorkommen
Die Durchführung aller bodeneingreifenden Baumaßnahmen sollte mit der gebotenen Vorsicht
erfolgen, da ein Kampfmittelvorkommen nicht völlig ausgeschlossen werden kann. Sofern der 
Verdacht auf Kampfmittel aufkommt, ist die Arbeit sofort einzustellen und der Staatliche Kampfmittel-
räumdienst zu verständigen. 

Ist bei der Durchführung der Bauvorhaben der Erdaushub außergewöhnlich verfärbt oder werden
verdächtige Gegenstände beobachtet, sind die Arbeiten sofort einzustellen und es ist unverzüglich
der Kampfmittelbeseitigungsdienst Westfalen-Lippe durch die örtliche Ordnungsbehörde oder Polizei 
zu verständigen.

Die Beauftragung operativer Kampfmittelbeseitigungsmaßnahmen muss seitens der Ordnungs- 
behörde rechtzeitig per E-Mail unter Verwendung des Vordrucks AoK (Download im Infocenter von 
KISKaB) an das Postfach kbd-wl@bra.nrw.de verschickt werden. Hinweise zu Standard- 
bearbeitungszeiten entnehmen Sie dem AoK, bei verlängerten Bearbeitungszeiten dem Webauftritt 
der Bezirksregierung Arnsberg z.B. unter http://www.bra.nrw.de/479001.

Vorhaben- und Erschließungsplan
zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan 
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I. ZEICHNERISCHE FESTSETZUNGEN
gemäß § 9 BauGB i.V.m. mit der BauNVO und der PlanZV

1. Art der baulichen Nutzung

Allgemeines Wohngebiet

2. Maß der baulichen Nutzung

3. Maß der baulichen Nutzung
(gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 16 bis 19 BauNVO)

0,4 Grundflächenzahl (GRZ) als Höchstmaß z.B. 0,4

 II Zahl der Vollgeschosse zwingend

 GOKmax. Gebäudeoberkannte (Höchstmaß)

4. Bauweise, Überbaubare Grundstücksflächen
(gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. §§ 22 u. 23 BauNVO)

offene Bauweise, nur Einzelhäuser zulässig

Baugrenzen

5. Verkehrsflächen
(gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Straßenverkehrsfläche

p privat

Straßenbegrenzungslinie

6. Sonstige Planzeichen
(gemäß §9 BauGB)

Umgrenzung von Flächen für Stellplätze
und Garagen (gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB)

 Ga Zweckbestimmung  Garage 

St Zweckbestimmung Stellplatz

FSt Zweckbestimmung Fahrradstellplatz

WA

Abriss von Gebäuden

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs
(gemäß § 9 Abs. 7 BauGB)

Bemaßung

7. Festsetzungen auf Grundlage von § 89 BauO NRW

FD Flachdach (mit Angabe der maximalen
Dachneigung, 5°)

8. Bestandsdarstellungen

Bestandsgebäude

Bestandsnebenanlage

Flurstück

Flurstücksnummer

Bestandshöhen

9. Nutzungsschablone

3 m

Art der bau-
lichen Nutzung

GRZ

Anzahl der
Vollgeschosse

Bauweise

Dachform und 
Dachneigung

Gebäudeoberkannte

1214

71.37

E

RECHTSGRUNDLAGEN
- Baugesetzbuch (BauGB) i. d. F. der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), in der zuletzt geänderten Fassung
- Baunutzungsverordnung (BauNVO) i. d. F. der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBI. I S. 3786) 
- Planzeichenverordnung (PlanZV) vom 18.12.1990 (BGB. I S. 58), in der zuletzt geänderten Fassung
- Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen - Landesbauordnung 2018 - (BauO NRW 2018) i. d. F. der Bekanntmachung 

vom 21.07.2018 (Artikel 1 des BauModG NRW GV. NRW. S. 421), in der zuletzt geänderten Fassung
- Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) i. d. F. der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 

666), in der zuletzt geänderten Fassung
- Verordnung über die öffentliche Bekanntmachung von kommunalem Ortsrecht- Bekanntmachungsverordnung 

(BekanntmVO) - vom 26.08.1999 (GV. NRW. S. 516) i. d. F. der Bekanntmachung vom 14.05.2003 (GV. NRW. S. 255), in der 
zuletzt geänderten Fassung

- Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 29.07.2009 (BGBl. I S. 2542), in der zuletzt 
geänderten Fassung

- Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 24.02.2010 (BGBl. I S. 94),
in der zuletzt geänderten Fassung
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Vorhabenbezogener Bebauungsplan
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Planübersicht: ohne Maßstab

N

VERFAHRENSVERMERKE

Offenlagebeschluss/ Offenlage

Der Rat der Stadt Waltrop hat am ___________ den 
Entwurf dieses vorhabenbezogenen Bebauungsplans 
und seine öffentliche Auslegung gem. § 3 (2) BauGB 
beschossen.
Dieser Planentwurf und die Begründung haben auf 
Grund der Bekanntmachung vom ___________ in der 
Zeit vom ___________ biseinschließlich ___________ 
öffentlich ausgelegen.

Waltrop den __________

__________________

Moenikes
(Bürgermeisterin)

Satzungsbeschluss und Bekanntmachung

Der Satzungsbeschluss gem. § 10 BauGB vom 
___________ sowie der Ort, an dem der vorhaben- 
bezogene Bebauungsplan und die Begründung zu 
jedermanns Einsicht bereitgehalten werden, sind am 
___________ gem. § 10 (3) BauGB ortsüblich bekannt 
gemacht worden. Mit der Bekanntmachung ist der 
vorhabenbezogene Bebauungsplan ist Kraft getreten.

Waltrop, den __________

____________________

Moenikes
(Bürgermeisterin)

Bestandsangaben

Die Übereinstimmung der Bestandsangaben mit dem 
Liegenschaftskataster und der Örtlichkeit wird 
bescheinigt.
Die Planunterlage hat den Stand vom ___________. 
Die Planunterlage entspricht den Anforderungen des § 
1 der Panzeichenverordnung 1990. Die Festlegung der 
städtebaulichen Planung ist geometrisch eindeutig.

__________, den __________

__________________

Öffentl.best. Verm.-Ing.

Aufstellungsbeschluss 

Dieser vorhabenbezogene Bebauungsplan ist gem. § 2 
(1) BauGB durch Beschluss des Rates der Stadt 
Waltrop vom ___________ aufgestellt worden,
ortsüblich bekanntgemacht worden am ___________.

Waltrop, den __________

__________________

Moenikes
(Bürgermeisterin)

Stand

Bearb.

Plangröße

Maßstab 1:500

11.08.2021

DIN A1

Bodeneingriffe und Meldepflicht von Bodenfunden
Bei Bodeneingriffen können Bodendenkmale entdeckt werden. Bodeneingriffe sind alle Arten von 
Erdarbeiten, z.B. Abgrabungen, Ausschachtungen, Bohrungen, Ramm- und Spundarbeiten. Boden-
denkmale können sein: Gegenstände und Bruchstücke von Gegenständen, Reste baulicher Anlagen,
Hohlräume, Knochen und Knochensplitter, Veränderungen und Verfärbungen der natürlichen Boden-
beschaffenheit sowie Abdrücke tierischen und pflanzlichen Lebens. 

Die Entdeckung von Bodendenkmalen oder von mutmaßlichen Hinweisen darauf ist gemäß § 15
Denkmalschutzgesetz (DSchG NRW) der Stadt Waltrop und der LWL- Archäologie für Westfalen,
Außenstelle Münster (0251/ 591 8911) unverzüglich anzuzeigen. Die Entdeckungsstätte ist drei
Werktage in unverändertem Zustand zu erhalten.

Bodenschutzgesetz
Bei Auffüllung des Oberbodens ist das Bundesbodenschutzgesetz zu beachten. Sollte im Rahmen der 
Baumaßnahme oder bei sonstigen Eingriffen in den Bodenorganoleptische Auffälligkeiten (Geruch, Ver-
färbung, Fremdmaterial) des Bodens festgestellt werden, sind die Arbeiten unverzüglich einzustellen
und die untere Abfallwirtschafts- und Bodenschutzbehörde des Kreises Recklinghausen schnellstmöglich
zu informieren, um das weitere Vorgehen abzustimmen.

Generell ist aus Sicht des vorsorgenden Bodenschutzes zu beachten, dass einzubringende Böden die 
Vorsorgewerte des Bundesbodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) einzuhalten haben.

Bodenumlagerungen im Plangebiet sind zulässig, wenn die entsprechenden Prüfwerte der BBodSchV
eingehalten werden. Für die Erstellung von durchwurzelbaren Bodenschichten in den nicht versiegelten
Bereichen ist der § 12 BBodSchV sowie die dazugehörigen DIN- Normen und Arbeitshilfen zu beachten. 

Bergbau
Wird im weiteren Verfahren ergänzt.

Planbearbeitung:

LEGENDE ZUM VORHABEN- UND ERSCHLIEßUNGSPLAN
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Ansichten und Schnitte
werden im weiteren Verfahren ergänzt
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Berechnungsregenspenden für Dach- und Grundstücksflächen
nach DIN 1986-100:2016-12

Rasterfeld : Spalte 14, Zeile 47
Ortsname : Waltrop (NW)
Bemerkung : Niederschlagsspenden nach DIN 1986-100:2016-12
Zeitspanne : Januar - Dezember
Berechnungsmethode: Ausgleich nach DWA-A 531

Berechnungsregenspenden für Dachflächen

Maßgebende Regendauer 5 Minuten
Bemessung r5,5 = 340,0 l / (s · ha)
Jahrhundertregen r5,100 = 630,0 l / (s · ha)

Berechnungsregenspenden für Grundstücksflächen
Maßgebende Regendauer 5 Minuten
Bemessung r5,2 = 250,0 l / (s · ha)
Überflutungsprüfung r5,30 = 513,3 l / (s · ha)

Maßgebende Regendauer 10 Minuten
Bemessung r10,2 = 188,3 l / (s · ha)
Überflutungsprüfung r10,30 = 365,0 l / (s · ha)

Maßgebende Regendauer 15 Minuten
Bemessung r15,2 = 152,2 l / (s · ha)
Überflutungsprüfung r15,30 = 293,3 l / (s · ha)

Für die Berechnung wurden folgende Grundwerte verwendet:

Wiederkehrintervall Klassenwerte
Dauerstufe

15 min 60 min

1 a
Faktor [-] 1,00 1,00
hN [mm] 10,50 16,00

100 a
Faktor [-] 1,00 1,00
hN [mm] 32,00 55,00
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Niederschlagsspenden nach
KOSTRA-DWD 2010R

Rasterfeld : Spalte 14, Zeile 47
Ortsname : Waltrop (NW)
Bemerkung :
Zeitspanne : Januar - Dezember
Berechnungsmethode: Ausgleich nach DWA-A 531

Dauerstufe Niederschlagspenden rN [l/(s·ha)] je Wiederkehrintervall T [a]
1 a 2 a 3 a 5 a 10 a 20 a 30 a 50 a 100 a

5 min 176,7 230,0 263,3 303,3 356,7 410,0 440,0 480,0 533,3
10 min 138,3 175,0 196,7 225,0 261,7 300,0 321,7 348,3 386,7
15 min 113,3 143,3 161,1 183,3 213,3 243,3 261,1 283,3 313,3
20 min 95,8 121,7 136,7 155,8 181,7 207,5 223,3 241,7 267,5
30 min 73,9 94,4 106,7 122,2 142,8 163,9 176,1 191,7 212,2
45 min 54,4 71,5 81,1 93,7 110,4 127,4 137,0 149,6 166,3
60 min 43,3 57,8 66,4 76,9 91,4 105,8 114,4 125,0 139,4
90 min 31,5 41,7 47,4 55,0 65,0 75,0 80,9 88,3 98,3

2 h 25,1 32,9 37,5 43,2 51,0 58,8 63,3 69,0 76,8
3 h 18,3 23,8 26,9 30,9 36,3 41,7 44,8 48,8 54,3
4 h 14,7 18,8 21,3 24,4 28,5 32,7 35,1 38,2 42,4
6 h 10,7 13,6 15,3 17,4 20,3 23,2 24,9 27,0 30,0
9 h 7,8 9,8 11,0 12,5 14,5 16,5 17,7 19,1 21,2
12 h 6,2 7,8 8,7 9,8 11,4 12,9 13,8 15,0 16,6
18 h 4,5 5,6 6,2 7,0 8,1 9,2 9,8 10,6 11,7
24 h 3,6 4,4 4,9 5,6 6,4 7,2 7,7 8,3 9,2
48 h 2,3 2,8 3,0 3,4 3,9 4,4 4,6 5,0 5,5
72 h 1,7 2,1 2,3 2,5 2,9 3,2 3,4 3,7 4,0

Legende
T Wiederkehrintervall, Jährlichkeit in [a]: mittlere Zeitspanne, in der ein Ereignis einen Wert einmal erreicht oder

überschreitet

D Dauerstufe in [min, h]: definierte Niederschlagsdauer einschließlich Unterbrechungen
rN Niederschlagsspende in [l/(s·ha)]

Für die Berechnung wurden folgende Grundwerte verwendet:

Wiederkehrintervall Klassenwerte
Niederschlagshöhen hN [mm] je Dauerstufe

15 min 60 min 24 h 72 h

1 a
Faktor [-] DWD-Vorgabe DWD-Vorgabe DWD-Vorgabe DWD-Vorgabe

[mm] 10,20 15,60 31,20 45,20

100 a
Faktor [-] DWD-Vorgabe DWD-Vorgabe DWD-Vorgabe DWD-Vorgabe

[mm] 28,20 50,20 79,20 104,80

Wenn die angegebenen Werte für Planungszwecke herangezogen werden, sollte für rN(D;T) bzw. hN(D;T) in
Abhängigkeit vom Wiederkehrintervall

· bei 1 a ≤ T ≤ 5 a ein Toleranzbetrag von ±10 %,
· bei 5 a < T ≤ 50 a ein Toleranzbetrag von ±15 %,
· bei 50 a < T ≤ 100 a ein Toleranzbetrag von ±20 %

Berücksichtigung finden.



EINGABE
Gesamte befestigte Fläche des Grundstücks Ages = 2401,1 m²  

Undurchlässige Fläche des Grundstücks Au = 1427,1 m²  

Maßgebende Regendauer D = 15 min  

Regenspende der Dauerstufe D und der Häufigkeit von 30 Jahren r(D,30) = 293,3 l/(s⋅ha)  

Regenspende der Dauerstufe D und der Häufigkeit von 2 Jahren r(D,2) = 152,2 l/(s⋅ha)  

 
ERGEBNIS
Zurückzuhaltende Regenwassermenge VRück = 43,8 m³  

FORMELN

BV Memelweg 6, Waltrop
Neubau von Mehrfamilienhäusern

Überflutungsnachweis

18.10.2021 Seite 1 / 3

GTBM GmbH
Alfred Vinmans
Wagnerweg 16
58313 Herdecke
Deutschland www.bauformeln.de/index.php?id=486

https://www.bauformeln.de/index.php?id=486


INFORMATION

Diese Seite ermöglicht den rechnerischen Überflutungsnachweis für Grundstücke bis max. 60 ha
undurchlässige Fläche nach dem vereinfachten Verfahren nach DIN 1986-100 [1], Gleichung Nr. 20 (hier in
modifizierter Form angegeben).

Überflutungsnachweise sind für eine Jährlichkeit von T ≥ 30 a zu führen. Für Grundstücke, bei denen der
Dachflächenanteil mehr als 70% beträgt (inkl. Innenhöfe) und wenn nicht schadlos überflutbare Flächen
vorliegen oder ein erhöhtes Sicherheitsmaß erforderlich ist, sind die Nachweise mit T = 100 a und D = 5 min
zu führen.

Zur Ermittlung der Summe der undurchlässigen Flächen (Au) steht hier registrierten Benutzern ein Excel-

Arbeitsblatt zur Verfügung (nur nach Anmeldung sichtbar). 

Das Ergebnis der Berechnung (VRück) stellt das Volumen des Niederschlags dar, welches auf dem

Grundstück anfällt und nicht abgeleitet werden kann. Die Überflutungshöhe kann bei ebenen Flächen aus
VRück/Ages bestimmt werden. Der Überflutungsnachweis sollte zudem, basierend auf diesen Werten, eine

fachlich qualifizierte Aussage und Bewertung zum Überflutungsrisiko und ggf. zum Schadenspotential
beinhalten. Dabei sollte insbesondere auf folgende Fragen eingegangen werden:

Ist eine schadlose Rückhaltung in Mulden, Regenrückhalteräumen oder innerhalb von sonstigen
Eingrenzungen (Borde, etc.) möglich?
Wie wird verhindert, dass das Wasser auf Nachbargrundstücke oder auf öffentliche Verkehrsflächen
gelangt?
Welche Risiken ergeben sich infolge der Überflutung für Gebäude, Infrastruktur, Menschen, Tiere,
Sachgüter?
Wie lange dauert die Überflutung?

Diese Fragen können in den meisten Fällen rein qualitativ behandelt werden. In besonderen Fällen ist auch
der Einsatz von numerischen Simulationen sinnvoll.

Die Vorgaben der Genehmigungsbehörden oder der Kanalnetzbetreiber sind zusätzlich zu beachten, da
diese von den Regelungen der DIN abweichen können (z. B. infolge von Einleitungsbeschränkungen).

Bei kleinen Grundstücken mit bis zu 800 m² abflusswirksamer Fläche, bei denen das Niederschlagswasser
nach den Regeln der Technik abgeleitet oder versickert wird, kann in den meisten Fällen auf einen
Überflutungsnachweis verzichtet werden [1].

Download
58009 Ermittlung-der-undurchlaessigen-Flaechen.xlsx
37 K

BV Memelweg 6, Waltrop
Neubau von Mehrfamilienhäusern

Überflutungsnachweis

18.10.2021 Seite 2 / 3

GTBM GmbH
Alfred Vinmans
Wagnerweg 16
58313 Herdecke
Deutschland www.bauformeln.de/index.php?id=486

https://www.bauformeln.de/fileadmin/Resources/Public/Images/Kat/58000/58009_Ermittlung-der-undurchlaessigen-Flaechen.xlsx
https://www.bauformeln.de/index.php?id=486


REFERENZEN

DIN 1986-100:2016-12, Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke – Teil 100: Bestimmungen
in Verbindung mit DIN EN 752 und DIN EN 12056
DWA-A 118: Hydraulische Bemessung und Nachweis von Entwässerungssystemen. Deutsche Vereinigung
für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V. , Hennef 2006.

BV Memelweg 6, Waltrop
Neubau von Mehrfamilienhäusern

Überflutungsnachweis

18.10.2021 Seite 3 / 3

GTBM GmbH
Alfred Vinmans
Wagnerweg 16
58313 Herdecke
Deutschland www.bauformeln.de/index.php?id=486
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EINGABE
Gesamte befestigte Fläche des Grundstücks Ages = 2401 m²  

Maximaler Abfluss der Grundleitungen bei Vollfüllung Qvoll = 16 l/s  

Regenspende der Dauerstufe D und der Häufigkeit von 30 Jahren r(D,30) = 293,3 l/(s⋅ha)  

Maßgebende Regendauer D = 15 min  

 
ERGEBNIS
Zurückzuhaltende Regenwassermenge VRück = 49,0 m³  

FORMELN

INFORMATION

Diese Seite ermöglicht den rechnerischen Überflutungsnachweis für Grundstücke bis max. 60 ha
undurchlässige Fläche nach dem vereinfachten Verfahren nach DIN 1986-100 [1], Gleichung Nr. 21, unter
Berücksichtigung der maximalen Leistungsfähigkeit der Grundleitungen bei Vollfüllung.

Für weitere Hinweise zum Überflutungsnachweis sowie für eine alternative Berechnung nach Gleichung 20
der DIN 1986-100 wird auf diese Seite verwiesen.

REFERENZEN

DIN 1986-100:2016-12, Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke – Teil 100: Bestimmungen
in Verbindung mit DIN EN 752 und DIN EN 12056

BV Memelweg 6, Waltrop
Neubau von Mehrfamilienhäusern

Überflutungsnachweis mit Vollfüllung der Grundleitungen
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